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Ötzi Alpin Handbike Trophy 
 

 

Am Sonntag, 18. April findet der 7. Ötzi Alpin Marathon statt. Dafür haben sich mehrere 

Weltbekannte Spitzenathleten angemeldet. In diesem Rahmen findet heuer die erste Ötzi 

Alpin Handbike Trophy am Samstag, 17. April statt.  

 

 

Reglement der Ötzi Alpin Handbike Trophy 17. April  2010  
 
Die Handbikestrecke: Rundkurs im Zentrum von Naturns (BZ), Länge ca. 3,2 KM.  
Die Veranstaltung steht unter Schirmherrschaft vom Präsidenten des Südtiroler 

Gemeindenverbandes und Landtagsabgeordneten Arnold Schuler.  
Die Anmeldung erfolgt über das ausgefüllte Anmeldeformular durch Zusendung per Post 
an: 

Bertagnolli Erwin, Haslachstraße 92 I 39019 Dorf Tirol  

oder per Mail an: 

 bike@sgks.bz.it   
Tel: 0039 338 9772515  

www.oetzi-alpin-marathon.com 

 

Anmeldeschluß ist der 04. April. 
 

Das Streckenprofil: Rundkurs mit einer Länge von 3,2 Kilometer, zu fahren 1 Stunde 

und eine Runde. Höhenprofil siehe Grafik. Die Strecke ist gänzlich asphaltiert. Die 

Höhendifferenz je Runde beträgt insgesamt 98 Meter. Wetterinformationen finden sie 
unter http://www.provinz.bz.it/wetter oder www.naturns.it/wetter  
 
Ort der Veranstaltung: Naturns (BZ). Der Start und der Zielbereich sind im Zentrum 

von Naturns, nähe Rathaus. 

 
Start: Samstag, 17. April um 16:00 Uhr.  

 
Zulassung zum Wettkampf: Voraussetzung ist ein gültiges Sportärztliches Attest, 

welches beim Abholen der Startnummer vorzuzeigen ist. Minderjährige müssen das 

Einverständnis eines Erziehungsberechtigten vorlegen.  

 
Zeitlimit: Keines, dauer der Veranstaltung eine Stunde und eine Runde.  
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Startgebühr:  Keine, jedoch ist eine Kaution für die Reservierung der Unterkunft (Hotel oder 

Pension) von 25 Euro, welche beim abholen der Startnummer rückerstattet wird, zu 

hinterlegen. Die Kaution muß auf das Konto der Sportgruppe für Körperbehinderte Südtirols 

eingezahlt werden. Als Zahlungsgrund bitte Kaution Ötzi Alpin Handbike Trophy angeben 

Adresse: Sportgruppe für Körperbehinderte Südtirols, Brennerstraße 14 , 39040 Atzwang 
 Konto    Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige – 

 IBAN     IT 24 H 05856 58220 070570180181 
 

Versorgung: Im Start und Zielbereich befindet sich ein Versorgungsstützpunkt für die 

Teilnehmer. Während des gesamten Laufes stehen 1 bis 2 Ambulanzen zur Verfügung.  

 
„Pasta Party“: Gratis für alle Läufer und Begleitpersonen am Abend nach dem Rennen.  

  
Startnummernausgabe: ist am 17. April ab 14:00 Uhr.  

 
Siegerehrungen: Die Preisverleihung findet nach dem Rennen im Rahmen der Vorstellung 

der Spitzenathleten des Ötzi Alpin Marathon um 19:00 Uhr im Bürger und Rathaus von 

Naturns statt. Jeder Teilnehmer erhält ein Starterpaket mit Südtiroler Produkten und ein T-

Shirt. Es werden die Gesamtsieger, das heißt die ersten zehn Plätze bei den Männern  und 

die ersten fünf Plätze bei den Frauen  prämiert.   Die Sieger erhalten gesondert einen Pokal.  

Das Preisgeld von über 2.000 Euro verteilt sich wie folgt: 

Preisgelder Herren: 

1.  400 Euro 

2. 300 Euro 

3. 200 Euro 

4. 150 Euro 

5. 100 Euro 

6.  80 Euro 

7.  60 Euro 

8.  50 Euro 

9.  40 Euro 

10. 20 Euro    

Preisgelder Frauen: 

1. 300 Euro 

2. 200 Euro 

3. 100 Euro 

4.  50 Euro 

5.  30 Euro  
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Kategorie: gestartet wird in einer Einheitskategorie sowohl bei den Männern als auch 

bei den Frauen  

 
Zeitnehmung: mittels Elektronischer Zeitnahmen durch die Firma Datasport.  

 
Vorschriften: Es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer; im übrigen gilt die 

Straßenverkehrsordnung und für alles was in diesem Reglement nicht eigens geregelt 

ist, die Regeln der FCI (federacione ciclistica italiana). Die Startnummern sind 
vorderseitig, das heißt auf der Brustseite anzubringen und während des gesamten 

Rennens sichtbar zu tragen. Teilnehmer ohne Startnummern werden nicht gewertet. 

Anweisungen der Kontrollposten an der Strecke sind unbedingt Folge zu leisten.  

 
Streckensperrung: Die Straßen sind gesperrt, jedoch muss jeder Teilnehmer aus 
Sicherheitsgründen die rechte Straßenseite benutzen. 

 
Attest: Die Teilnehmer, bestätigen mit ihrer Anmeldung über ein gültiges 

Sportärztliches Zeugnis zu verfügen.  

 
Copyright:  
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, Fotos und Videos von der Veranstaltung 

herzustellen, die für die Bekanntmachung der Ötzi Alpin Handbike Trophy und seiner 

Rahmenveranstaltungen eingesetzt werden. Indem die/der Läufer sich an dem 

Wettkampf beteiligen, erklären sie/er sich gleichermaßen einverstanden, daß 
Aufnahmen von diesem Ereignis angefertigt werden.  

 

Haftung: Der Veranstalter und der durchführende Verein übernehmen keine Haftung für etwaige 

Personen- oder Sachschäden! 

 

Spesenvergütung für die Teilnehmer 

Für jeden Teilnehmer-in der-die nicht in Südtirol wohnen, ist eine Übernachtung mit 

Frühstück in einer Behindertengerechten Unterkunft (Hotel oder Pension) von Samstag, 
17.04 auf Sonntag, 18.04. sowie eine Fahrtspesenvergütung von 50 Euro vorgesehen. 

 

Parkplatz und WC: Im Start – Zielbereich. 

 
Anfahrt: Siehe Skizze. 
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Änderungen des Reglements: Der Veranstalter hat das Recht im Bedarfsfall das 

Reglement kurzfristig abzuändern.  
 


